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Zur Geschichte der römischen Provinzialvel'waltong.

IV. Dacia.

Da zusammenhängende Berichte tiber die thatenreichen Kl"iege
des zweiten Jahrhunderts der römiscllen Iiaiserzeit gänzlich
fel1len. so entziellen sich die politischen und militärischen VOl"

aussetzungen, welche die Eroberung Daciens zu einer Nothwen-
fUr das Reich gemacht, beinahe völlig unseren Blicken.

Wollen wir bier zur Er1l:enntniss der Ursachen vordringen, so
bleibt uns nur der schwierige Weg, den spärlichen Inschrif­
ten der Donauländer eine Antwort zn entlocken auf die J:t'rage,
welche Wandlungen in den benachbarten Landschaften älteren
Besitzes die Festsetzung der Römer in den tramlilvanischen Alpen
hervorgerufen und welche Gestaltuug die Herrscher den l1ellge­
WOl1nenel1 Gebieten gegeben haben. Wenn anch der Zustand unse­
res Wissens nicht gestattet, Fragen dieser Art mit Sicherheit zu
beantworten, so ist doch in letzter Zeit die Zahl der Zeugnisse
gewachsen und, wer sie zu wägen versteht, wh'Cl ihnen die Be­
weiskraft nicht absprechen dürfen.

Es ist klar geworden, dass noch in f1avischer Zeit der Kern
der Grenzwehr an der unteren Donau iu dem Dreieck
blieb, das durch die Flussläufe der Morava und des Viel im
Westen und Osten, der Donau im NonIen begrenzt wird; hier in
Viminacillm, Ratiaria, Oescus hatten die 4 Legionen des muesi­
sehen Heeres ihre Standlager inne, während das I,and östlich des
Vid bis zur Mündung des Grenzstromes nur von Auxilien ge(lec:kt
wurde, ein sicherer Beweis, dass die Durchdringung dieses Gebietes
mit römischem Wesen kaum erst begonnen hatte 1• Welche Rich­
tung die lebenskräftige Colonisation der Römer, die in dieser
Periode 11m Rbeine zur friedlichen Besiedlung der decumateFl
!<ßI'IWrr. an der Donau genommen hat, lässt das einzige Zeugniss, das
uns geblieben, mehr ahnen als erkenuen. Es steht fest, dass

1 Vgl. meinen Aufsatz, N. I1eidelb.•Jahrbb. I. Die Entwicklung
der Provinz Moesia S. 190ff.
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Drobeta am nördliohen Ufer der Donau bereits in flavi!loher Zeit
Stadtrecht erhalten 1 hat; man wird also vermuthen dürfen, dass
diese Ansiedlung nioht die einzige ihrer Art gewesen, dass vielmehr,
wie am Rhein, die römisohen Siedler unter dem Sohutze der Do'
naufestungen ihren Pflug vOl'witrts trieben in jener Ebene, deren
Fruohtbarkeit auoh heute nooh das Staunen der Reisenden erweokt.
Aber wie am Rheine die Besitzel'greifung des Landes duroh
gallische Colonisten die Abwehr der Barbaren hervorrief und so
die römische Regierung zwang, ihre Besatzungen immer weiter Vol"
zusohieben 2, so wird das Gleiohe auoh an der Donau eingetreten
sein. Die Chattenkriege Domitians entsprangen wahrsoheinlioh
ans derselben Ursaohe wie die Dakerkriege, nur dass au der
Donau die Kämpfe ungleioh gefallrvoller wurden und die Römer
bis in ihre alten Grenzen zurüokweiohen mllseten s,

Der militärisoh, wie politisch hochbegabte Kaiser, der nach
Nervas kurzer Regierung den Thron bestieg, erfasste die Noth·
wendigkeit, das Vertheidigungseystem gegen die Daker völlig zu
ändern und einen ausreichenden Schutz zu schaffen für die römischen
Siedlungen im Norden der Donau, welche gänzlich von der Erde
zu tilgen den Dakern, wie Inschrift zeigt, denn doch nicht
gelungen war. Ihre endgiltige Form el'hielt die Organieation der neu·
gewonnenen Gebiete wahrscheinlioh erst durch Hadrian 4. Doch
ist zweifellos bereits Traian der Schöpfm' jener eigenthümlicben
Grenzvertheidigung auf dem siebenbürgischen Plateau, welche
die Barbaren hinter den schwer zu übersteigenden Gebirgswall
der Karpathen zuriickbannen sollte. Die Vorstellung einer Nord­
grenze Daciens, wie sie auf den Karten sicb findet, die in kühnem
Schwunge die Karpathen überschreitet und den grÖBsten Theil

1 CIlJ. III Suppl. 8017: mun(icipium) Fl(avium) Hadrianu'tll
Dl'obeta. Der erste Beiname erinnert an die Entstehung der Stadt in
flavischer Zeit, der zweite an die Neuoonstitnirung durch Hadriall,
worauf auch die Tribus der Stadt, die Sergia, führt. Eine Griinduug
Hadrians ist Drobeta nicht; sonst wiirde er den Aeliernamen fiihren.
Vielmehr dürfte die einer stehenden Briicke gerade bei Drobeta
duroh die l<}ldstenz einer römischen Niederlassung am nördlichen Ufer
mitbedingt sein.

2 s. Zangemeister, Neue Heid. J ahrb. III 17 ff.
Vielleioht wurde als Clientelfürst in der kleinen Wallachei

anerkannt und die seltsame Friedensbedingung der Ueberlassung römi­
scher Werkleute an Decebal könnte mit den römischen Ansiedlungen im
Norden der Donau im Zusammenhange stehen.

4 VgI. Amh. epigr. l\fitth. xm S. 144 Anm. 82,
Rhein. Mus. 1'. Pllilol. N. F. xr~VIII. 16
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der Ebene am Pruth und Dnjester umfasst, entspricht nicht der
Wirklichkeit. Der schmale Küstensaum am Nordrande des schwar­
zen Meeres blieb vielmehr ein Theil der Provinz 1\1oesia inferior 1,

während in Dacien selbst die römischen Postenketten den Kamm
der Karpathen nie erreicht haben.

Um das Wesen der dacisch en Gren~verthei digung richtig
zu erfassen, muss man erkennen, dass es in zwei völlig verschie­
dene Systeme zerfällt. Das eine System im Westen und Osten
sicherte den Zusammenhang mit der alten Provinz Moesia und
bestand aus zwei Linien von Castellen ; die eine, zugleilJh die
Grenze zwischen Dacia inferior und Moesia inferior 2 folgte dem
Laufe der .A.luta, die andere durchschnitt die Ebene an der Theiss
in der Richtung von Süden nach Nol,den und bildete einen Theil
der Grenzvertheidigung von Moesia superior, zu welcher Provinz
auch die dahinterliegende Landschaft geschlagen wurde 3• Auf
der Basis dieser beiden Linien aufruhend, aber in ihrer Anlage
von ihnen unabhängig, ist die Grenzvertheidigung auf dem sieben­
bürgischen Plateau nach ganz anderen Grundsätzen angeordnet
wOl'den. Entsprechend der natürlichen Beschaffenheit des Landes
wird die Grenzvertheidigung auf dem Plateau aus einer Reihe von
Thaisperren gebildet, die concentrisch um den Mittelpunkt Apu­
lum, dem Hauptwaffenplatze von Dacia angeordnet sind. Aller"
dings ist diese Grenzvertheidigung in ihrem inneren Zusammen­
hang wenig erforscht 4 und die einzelnen Glieder sind nur unvoll­
kommen bekannt; überdies hat hier die spätere Umgestaltung der
Organisation, welche durch die Verlegung einer zweiten Legion
nach Potaissa hervorgerufen wurde, wahrscheinlich die ursprüng-

1 Vgl. Rhein. Museum Ul92 S. 210.
2 Vgl. Arch. epigr. Mitth. XIII S. 137.
3 Vgl. Arch. epigr. Mitth. XIII S. 143.
4 Der Zusammenhang zwischen den Castellen in der Ebene und auf

dem Plateau ist noch ganz unbekannt. Es müssen westlich von Am­
pelum nothwendig Castelle gelegen haben, obwohl unsere Fundkarten
hier nur unerforschtes Land zeigen. Die dacische Grenzvertheidiguug,
das Werk des grössten militärischen Talentes unter den römischen Cae­
saren, ist militärisch weitaus interessanter als alle ähnlichen Anlagen in
anderen Provinzen, und es wäre dringend zu wünschen, dass dazu Beru­
fene die Aufgabe der Erforschung energischer, als bisher erfassen möchten.
Vorerst ist allerdiugs nur von Tocilescu's Thätigkeit eine Erweiterung
unserer Kenntniss zu erhoffen, der für diesen Sommer die Erforschung
des Alutalimes in Aussicht genommen hat.
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liehe Anlage verändert. Der Zustand unserer Kenntniss gestattet
uns llnr zu sehen, dass die Castelle der Alen dem Hauptquartier
Apuhuu näher lagen, während die Castelle der CohOl·ten die
Zuflüsse der Hauptströme in ihrem Oberlaufe sperrten 1.

Der Zweitheilung der Grenzvertheidigung entsprechend ist
auch das Gebiet der Provinz in zwei Hälften - Dacia superior
und inferior - geschieden. Der oberen Provinz gehört die Haupt­
stadt Duciens, Szarmizegethusa an, so dass die untere P1'ovinz die
südlieh gelegenen Gebiete umfasst haben wird. Beide Theile deI'
Provinz galten jedoch als eine administrative Einheit und standen
nnte1' dem Befehl eines Statthalters prätorischen Ranges 2. [Jebel'
die Ursache dieser Form der Verwaltung hat jetzt eine in dem süd­
lichen Theile an der Aluta bei Bivolari gefundene Inschrift Lieht
gebrachte.

Im;p(eratm'e) Oaes(are) divi Tr(,iani Part(hici) {il(io) ditn
Ner'l)fW nep(ote) Traiano Hadriano Aug(usto) p(onti{ice) tn(aximo)
tr(ibunicia) pot(estate) XVII co(n)s(t,Ze) III p(atre) pa(triae) Suri
Sag(ittarii)4 sub T(ito) O[l(audio) .' ...] p1'oc(uratore} Aug(usti).

1 Vgl. die Karte von Kiepert eIL. III Tab. II und die später
gefundenen Stempel der Auxilia ClL. 1II ::lupp!. 8074.

2 Vgl. Marquardt 8t. Y. 12 S. B09. Der Legat von Dacien wird
zugleich das Commando über die XIII Gemina in Apulum ge­
führt haben. Dcnn in Inschriften wie OlL. IU 1078 mUsste neben dem
Statthalter der Legionslegat sein, wenll es einen solonen ge-

hätte. Mommsen arch. epigr. Mitth. VII S. 189. Die ein-
Inschrift eines Legaten dieser Legion aUs der Zeit zwischen Traian

und Mareus CIL. VI 1523 ist wahrscheinlich verlesen. Wenn in ihr
Statius Priscus vor der Statthalterschaft Daoiens LEG LEG XliI G P F
genannt wird, so der Verdacht einer Corruptel schon deshalb
nahe, weil die Legion auf keinem ihrer 50 zahlreichen dacischen Denk­
mäler die Beinamen p. f. führt. Wahrscheinlich stand auf dem Steine
die XI CL p. f. oder die Xg. p. f.

a Publicirt.arch. epigr. Mitth. XIV S.13. Hier nach meiner Copie.
4 Es ist wohl zu beachten, dass die Inselu'1ft den Ausdruck nu­

merus zur Bezeichnung des Truppenkörpers noch nicht kennt, sondem
wie die des sog. HygilltlS die oatio einfaell mit dem
Volksnamen bezeichnet. Es bestätigt dies meine Datirullg der Lagerbe­
schreibung S. 71) indem cs zeigt, dass 'rruppenkörper
im Heer bestanden ehe die technische Bezeichnung numerus für sie üblich
wurde. Wenn derTeclmiker, der die Lagerbeschreibung verfasste, die
Bezeichnung numerus nicht anwendet. so ist dies ein schlagender Beweis,
dass er oder seine Vorlage, die er excerpÜ·te, diese Bezeichnung a.Js eine
technische noch nicht kanute.
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Die technische Ausdrucksweise der Inschrift näthigt
in dem Procurator den Oberbefehlshaher dieser Truppen, also
wahrscheinlich aller Truppen an dem Alutalimes zu erkennen und
es hat demnach der Pl'ocurator eIer südlichen Provinz präsidia­
lischen Charakter gehabt, wenn er auch dem Statthalter von Ge­
sammtdacien untergeordnet war.

Eine Aenderung in der Eintheilung und Verwaltung Daciens
trat zwischen 161-170 n. Chr. 1 ein; an Stelle der Doppelpl'o­
vinz tritt die Eintheilung in drei Dacien, der Porolissensis, Apu­
lensis und Malvensis 2. Gleichzeitig ändert sich der Rang des
Statthalters, an Stelle des Prätoriers tritt ein Consuhu. Die
Aualogie anderer Provinzen lässt es als sicher erscheinen, dass die
Rangerhöhung bedingt ist durch die Verlegung einer zweiten Legion,
der V Macedonica aus Moesien nach Potaissa in Dacien 5, uml
zwar wurde die Dacia Porolissensis der Commandobezirk dieses
zweiten Legionslegaten, da das Heer dieser Provinz eine beson­
dere Einheit bildete 4. Es ist dadurch der Ring, welcher das
Hereinbrechen der Barbaren in dil:\ Landschaft sildlieh der Donau
verhindern s'ollte, gewissermassen verdoppelt worden und hat
dann in dieser Gestalt noch weitere hundert Jahre a]]en Angriffen
getrotzt.

V. Cappadocia.

Die verbesserte IJesung der Inschrift CIL. III n. 291
Suppt 6818 hat der bisher geltenden Ansicht über die Art wie

1 Die Statthalterschaft des Claudius Fronto fällt jedenfalls vor
das Jahr 170 ll. Chr., da damals bereits Cornelius Clemens die III
Dacine verwaltet. OlL. III Suppt. 7505.

2 Marquardt, St. V. 12 S. 309.
B Bereits im Jahre 170 n. Chr., während des Markomanelll{rie­

ges sLeht die V Macedouica in Daciell CIL. IU Suppl. 7505. Auf
moesischen Denkmälern erscheint sie zuletzt am Beginn der ReJilielruD~

des Kaisers Marcus CIL. 111 6169, auf dacisoben zuerst am
der Regierung des Kaisers Septimius Severus OlL. III 905 (a. 195).
Wie Mommsen mit Reoht angenommen hat, erfolgt die Verlei­
hung' des Stadtrechtes an die canabae VOll Troesmis nach der Verle­
gung' der leg. V Macedonioa naoh Dacia (CIL. IU p. 999); da nUll der
ordo Troesmensium bereits unter Marcl1s wird CIL.III n.6182
(meine Erklärung der Inscbrift Rhein. Mus. 1890 S. 206 Anm. 2 ist
bereits bestätigt durch ein ncues Diplom, vgl. Dessau Inscript. Lat.
seI. 11. 1094), so wird die legio V nach dem Markomallell-

nicht aus Dacien nach Moesien zuriickgekehrt sein.
4 CIL. 1II S11PPI. p. 1375.
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Cappadooien am Ende des ersten Jahrhunderts der Kaiserzeit Ve1'­

waltet wurde, die wesentlichste Stütze entzogen 1. Denn sie hat
gezeigt, dass die von Borghesi angenommene Identificirung des
in der Insohrift genannten Statthalters von Galatia mit dem Zeit­
genossen des jüngeren Plinius Bellicius Sollers irrig war. Und
doch hatte man sich genöthigt gesehen auf Grund dieser, wie
man glaubte sicheren Zeitbestimmung der Inschrift einen vier­
maligen Wechsel in der Verwaltung Cappadociens festzustellen,
Vespasian hätte Cappadocien und Galatien einem Statthalter eon­
sularisohen Ranges unterstellt, Domitial1 die Verwaltung beider
Provinzen wieder getrennt, Traian endlich wäre zur älteren Form
der Verwaltung zuriiokgekehrt, um sie sofort wieder fallen zn
lassen und Domitiaus System aufzunehmen. Ein so seltsames
Sohwanken, das einer inneren Begründung gänzlich entbehrt, ist
wohl geeignet, Befremden zu (',rwecken. Allerdiugs glaubte man
für die getrennten Verwaltungen beider Provinzen in domitialli­
soher Zeit nooh ein Zeugniss zu besitzen in den Insohriften des
Antius Quadratus. loh wiederllOle hier diejenige, welohe seine
Laufbahn am vollständigsten enthält 2.

CIGr. 3548: ra'iov "Avnov AVAOV'loUA10V, AUAOV v'i6v
Kouabpihov, M~ u1TaTov, av8u1TaTov'AO'la<;;, O'E1TTElloutpoull, E1TOU­
AWVWV, <ppa:rpEIl apouiiAEIl, 1TPEO'ßEUT~V Kai aVTlO'TpanrrOv [TT6v­
TOU Kai] Bl8uvla<;;, ITpEO'ßeuT~V 'AO'lac;; [bt<;;] , ITPEO'ßEUT~V LEßa­
O'TOU EITapx{a<;; Ka1T'lTa{)01<la<;;, aV8UITaTOV Kp~T1'IC;; KU[P~VllC;],

1TpeO'ßeuT1lv L€ßMTO[D Kai avtt]O'TpaTlrrOV l\uK(a<;; Kai TTall<PU­
Ala<;;, 1TpeO'ßeuTnV Kai aVT!O'Tpanl'rOV AUTOKpllTOPO<;; Nepoua
Tpa'lavou Ka(O'apo<;; LEßaO'Tou r epllflVIKOU aflKIKOU EITapx(a<;;
Lupia<;;.

Die Reihenfolge der Aemter zeigt, dass Quadratus Cappa­
docien als Prätorier verwaltet hat und zwar vor dem Jahre 93,
in welohem er zu dem Consulate gelangte. Dies schien ein
sioherer Beweis, dass bereits Domitian die VerwaItung beider
Provinzen getrennt hätte, Die Inschrift beweist vielmehr das
GegentheiL Denn Quadratus fehlt die proprätorisohe Gewalt;
seine Legation ist demnaoh eine unselbständige nach Art jener
der Legionslegaten und iuridici, die einen Statthalter oonsulari­
sehen Ranges voraussetzt. Demnach waren in jener Zeit Cappado­
eien und Galatien noch unter einem eonsularisohen Legaten vereinigt.

1 Marquardt, Staatsverw. I p, 3G1 ff,
2 Waddiugton faste!! S. 172.
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Die Erklärung der AmtsteIlung des Quadratus giebt die Analogie
jener Verwaltungllformen an die Hand, die ich für Moesien, sowie für
Asturia und Callaeciae nachgewiesen habe 1. Wie dort in einem
grösseren Complex von Provinzen der Befehl tiber die Legionen,
welche die Grenzwebr bilden, einem Unterstatthalter anvertraut
ist, der zugleich Provinzialchef seines Distriktes ist, so wird
dies auch in Cappadocien Kewesen sein. Der legatus Augusti
provinciae Cappadociae prätorischen Ranges untersteht dem con­
sularisuhen Oberstatthalter der Gesammtprovinz Galatien, Cappa­
docien und der damit vereinigten Landschaften. Dieser Legat
wird auch den Befehl Über die beiden cappadocischen Legionen
gefÜhrt haben. Da das Heer von zwei Legionen in Cappadocien
stand, so musste nach der Spaltung des Gebietes in zwei Pro­
vinzen der Statthalter von Cappadocien consularischen Rang er­
halten, während für Galatien, in welchem keine Truppen, oder
höchstens einige Auxiliarformationen garnisonirten, ein Prätorier
als Statthalter eintrat. Wann sich diese Trennung vollzog und
dmch welche Ursache sie hervorgerufen wurde, erhellt aus der
Inschrift des Atilius Rufinus 2.

C. X. 8291 = Dessau Inscript. lat. seI. n. 1041: O. Atilio
On. f. . . . . . . . . 0 Inliano Ol. R[ufi]no cos. II procos. pro­
vinc. Afr[ic]ae leg. Aug. pr. p[r. provin]ciae 8yriae et Oappa­
d[ociae] et Armen'lae maior. et minor. VII vir epul[on. d]onis
'militaribus donato a divo Tra[iano] corona mur[ali] vallari navali
h[astis puris IV vexilli]s IV pr. urb. -

Es wird mit Mommsen anzunehmen sein, dass Rufinus
Syrien naeh Cappadocien verwaltet hat; aber auch Cappadocien
war damals schon consularische Provinz, da die Orden, welche
Traian zweifellos im Partherkriege - verliehen, die der Con­
sulare sind. In der Inschrift erscheint Cappadocien mit Gross­
Armenien zu einer Provinz vereinigt, ein Zustand, der nur am
Ende der Regierung Traialls bestanden hat. Es lässt dies er­
kennen, dass die Lostrennung des Militärcommandos in Cappadocien
von dem grossen Provinzialgebiete, das noch in Traians erster
Regierungszeit einem Statthalter gehorchte, unter dem Einfluss der
Gebietserweiterung im Osten erfolgte.

Es bleibt allerdings eine Schwierigkeit, welche durch die

1 Rhein. Mus. 1890 S. 1 ff.
2 Vgl. Die Bemerkungen Mommsells im Corpus.
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unsichere Zeitbestimmung der im Anfange citirten Inschrift her­
vorgerufen wird. Die Laufbahn ist folgende:

fetiali leg. Aug. pro pr. provinc. Gal. Pisid. Pkryg. Lua.
Isaur. Papl~lag. Ponti Galat. Ponti Polemoniani Arm. leg. leg.
XIII gem. donat. don. militarW. expedit. Su.ebie. et Sarm. eor.
mur. CQ1". vall. aor. aur. hast. pur. trib. tlfKl!iZl. trib. eurat. C(Jlonior
(sio). et municipior. praef. /rum. dand. e,v. s. c. praetori. -

Da der Kaiser nicht genannt ist, welcher die Orden ver­
liehen, so schloBs Mommaen 1, es sei hier der Krieg Domitians
gegen die Sueben und Sarmaten zu verstehen, und hat danach die
Zeit der Statthalterschaft bestimmt, die jedenfallEl nicht später
als die ersten Regierungsjahre Traians, also vor die Trennung
der Provinzen zu setzen wäre. Nun enthält die Inschrift noch ein
zweites chronologisohe8 Moment, das diesem Ansatz widerspricht.
Es ist das Amt curator coloni[a]rum et munioipiornm, welohes
aus den Inschriften nicht vor Traian nachzuweisen ist ll, demnach
nötbigt, den Suebenkrieg spätel' anzusetzen 3. Folgt man dieser
Zeitbestimmnng, so fiele die Statthalterschaft von Galatien erst
in jene Periode, wo die Provinzen getrennt waren, und dies ist
weitaus das Wahrscheinlichste. Wer dagegen das Verl!chweigen
des Kaisers zum Ausgangspunkt der· Datirung macht, wird an­
nehmen müssen, dass der cODsularische Statthalter von Galatien
und Cappadocien zwei Legaten hatte, den einen für CappadQcien,
den andern für Galatien und die angrenzenden Länder. Dann aber
ergiebt sich die weitere Schwierigkeit, dass man nicht ersieht,
weshalb der Legat von Galatien proprätorische Gewalt haUe,
nicht aber der Legat von Cappadooien.

Heidelberg. A. v. Domll.8zewski.

1 eIL. III n. 291.
2 Vgl. Mommsen Staatsr. II S. l0f53, naoh dessen Darlegungen

es kaum möglich dass die oura civitatium bereits unter Domitian
bestand.en hat, geschweige in dem Umfange, wie diese Insohrift es vor­
aussetzt.

3 Vielleicht unter Antoninus Pius. Vgl. Vita PÜ 4.




